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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme  

Einwender vom 23.10.2020 bezüglich der 61. Änderung des Flächennutzungsplanes der 

Gemeinde Rosendahl zur Ausweisung von „Wohnbaufläche“ im Ortsteil Osterwick 

  

Anlage III zur SV X/044 

 
Der Hinweis, dass mit der Ausweisung der Wohnbaufläche den Kindern und Jugendlichen aus 
den umliegenden Siedlungen die letzte frei begehbare Grünfläche in Osterwick genommen 
wird, wird zur Kenntnis genommen.  
Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass sich die Fläche weder im Eigentum der Gemeinde 
Rosendahl befindet, noch im Rahmen der bisherigen Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes als öffentliche Grünfläche mit einer Zweckbestimmung als 
„Parkanlage” oder ähnliches dargestellt ist. 
Vielmehr befindet sich die Fläche im Eigentum der Kirche und war aufgrund der Darstellungen 
des Flächennutzungsplanes planungsrechtlich bisher als Erweiterungsfläche für den Friedhof 
vorgesehen. 
Die Nutzung als Fläche für Spiel und Sport war bisher lediglich aufgrund der freiwilligen 
Bereitschaft des Eigentümers möglich. Ermöglicht wurde, diese Flächen für eine 
Übergangsphase einer öffentlichen Nutzung zugänglich zu machen. Ein Anspruch auf eine 
dauerhafte Fortsetzung der Nutzung als Bolzplatz besteht daher weder für die Gemeinde 
Rosendahl noch für die Anwohner.  
 
Die Bedenken hinsichtlich einer wohnbaulichen Nutzung der Fläche durch „wenige Familien” 
gegenüber der derzeitigen Nutzung durch Viele werden zurückgewiesen. 
Zunächst ist festzustellen, dass innerhalb Rosendahls ein dringender Bedarf nach 
zusätzlichen Bauplätzen für junge Familien besteht. Mit der vorliegenden Planung besteht nun 
die Möglichkeit, im Sinne der Innenentwicklung innerhalb des Siedlungsbereichs Osterwicks, 
ergänzende Bauflächen zur Deckung dieses Bedarfs zu schaffen, ohne dass eine 
Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen erforderlich wird.  
Damit leistet die Planung einen wichtigen Beitrag zum sparsamen Umgang mit Grund und 
Boden im Sinne des § 1a Baugesetzbuch in Rosendahl. 
Die Hinweise bzgl. möglicher Ersatzflächen für einen Bolzplatz werden zur Kenntnis 
genommen, betreffen aber nicht die Ebene des Flächennutzungsplanes. 
 
Die Bedenken werden zurückgewiesen. 


